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7801- 15- E 

Verordnung 
zur Änderung der Verordnung 

über die Bayerische Landesanstalt 
für Ernährung 

Vom 13. Dezember 1990 

Auf Grund von Art. 1 Abs. 2 Satz 2 des Gesetzes 
über den Vollzug des Rechts der Ernährungswirt­
schaft und des landwirtschaftlichen Marktwesens 
(VollzGEMR) vom 10. Juli 1984 (GVBl S.244, 
BayRS 7800-4-E) und § 36 Abs. 3 der Gewerbeord­
nung in Verbindung mit § 1 Nr. l Buchst. e der Zu­
ständigkeitsübertragungsverordnung Landwirt­
schaft vom 30. November 1987 (GVBl S. 442, BayRS 
7801-3-E), geändert durch Verordnung vom 
6. März 1990 (GVBl S. 73), erläßt das Bayerische 
Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten folgende Verordnung: 

§ 1 

§ 3 der Verordnung über die Bayerische Landes­
anstalt für Ernährung vom 18. November 1988 
(GVBl . S. 372, BayRS 7801-15-E) erhält folgende 
Fassung: 

,, § 3 

Sachverständige 

(1) 1 Zu Sachverständigen für die Einreihung 
von Fleisch in Handelsklassen und die Gewichts­
feststellung (§ 14c Abs. 2 des Vieh- und Fleischge­
setzes) werden nur Personen bestellt, die sich ver­
pflichten, 

1. für die Dauer der Bestellung kein Beschäfti­
gungsverhältnis mit einem Unternehmen der 
Vieh- und Fleischwirtschaft einzugehen, das die 
ordnungsgemäße Sachverständigentätigkeit be­
rühren kann und 

2. im regelmäßigen Wechsel bei verschiedenen 
Schlachtstätten tätig zu sein. 

2Die Landesanstalt kann die Bewerber insbeson­
dere verpflichten, ihre Tätigkeit überwachen zu 
lassen, Tätigkeitsnachweise zu führen und vorzule­
gen und an Fortbildungsveranstaltungen teilzu­
nehmen. 

(2) Die Sachverständigen sind gemäß § 36 Abs. 1 
der Gewerbeordnung zu vereidigen. 

(3) Die Bestellung erfolgt widerruflich und 

1. für die Dauer der Tätigkeit bei dem Zusam­
menschluß nach Art. 14 Abs. 3 des Gesetzes zur 
Förderung der bayerischen Landwirtschaft, 

2. sonst für die Dauer von drei Jahren." . 

§ 2 

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1991 in 
Kraft . 

(2) Bestellungen, die vor Inkrafttreten dieser 
Verordnung erfolgt sind, erlöschen mit Ablauf des 
31. Dezember 1991, sofern sie nicht vorher aufgeho­
ben werden. 

München, den 13. Dezember 1990 

Bayerisches Staatsministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

Hans Ma urer, Staatsminister 
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215-2-11-1 

Verordnung 
über die Gebühren und Auslagen 
der Bezirkskaminkehrermeister 

(Kehr- und Überprüfungsgebührenordnung -
KÜGebO) 

Vom 16. Dezember 1990 

Auf Grund des § 24 des Schornsteinfegergesetzes 
- SchfG - vom 15. September 1969 (BGEl I S. 1634, 
ber. S . 2432), zuletzt geändert durch Art. 76 des Ge­
setzes vom 18. Dezember 1989 (BGEl I S.2261, 
2391), in Verbindung mit § 1 Abs. 1 der Ersten Zu­
ständigkeitsverordnung zum Schornsteinfegerge­
setz (BayRS 215-2-8-1) erläßt das Bayerische 
Staatsministerium des Innern folgende Verord­
nung: 

§ 1 

Gebührenarten 

Der Bezirkskaminkehrermeister erhebt folgende 
Gebühren : 

1. eine Jahresgrundgebühr für jedes Gebäude mit 
wenigstens einem kehr- oder überprüfungs­
pflichtigen Kamin (§ 2); ausgenommen sind Ne­
bengebäude, z. B. Waschküchen, 

2. Gebühren für Kehr- und Überprüfungsarbeiten 
(§§ 3, 4 und 6) , 

3. Zuschläge und Auslagen (§ 5). 

§ 2 

Jahresgrundgebühr 

(1) Die Jahresgrundgebühr richtet sich nach der 
Zahl der kehr- oder überprüfungspflichtigen Ka­
mine des Gebäudes. 

(2) I Für Gebäude mit nur einem Kamin beträgt 
die Jahresgrundgebühr 11,80 DM, im übrigen be­
trägt sie je Kamin 8,65 DM. 2 Wird ein Gebäude erst 
im Lauf des Kalenderjahres fertiggestellt, so ist für 
jeden vollen Monat die anteilige Jahresgrundge­
bühr zu erheben. 

(3) Mit der Jahresgrundgebühr sind auch die 
Feuerstättenschau und die gelegentliche Beratung 
in feuerungstechnischen Fragen abgegolten. 

§ 3 

Gebühren für Kehrarbeiten 

(1) Für Kehrarbeiten nach den §§ 2 und 5 der 
Kehr- und Überprüfungs ordnung - KÜO - vom 
12. Dezember 1986 (GVEl S . 405, BayRS 215- 2- 10-1), 
geändert durch Verordnung vom 12. De?ember 
1989 (GVEl S. 726), werden folgende Gebühren er­
hoben: 

Für das Kehren von 

1. Rauchkaminen mit einer Nennwärmeleistung 
der angeschlossenen FeUerstätten 

a) bis 50 kW, einschließlich der Feuer­
stätten zur Warmwasserbereitung 
mit einer höheren Nennwärme­
leistung 

b) von mehr als 50 bis 185 kW 

c) von mehr als 185 kW 

je Meter, 

mindestens jedoch 

0,45DM, 

1,15DM, 

1,50DM 

8,30DM, 

2. Rauchkanälen mit einem lichten Querschnitt 

a) bis 0,25 m 2 2,60 DM, 

b) über 0,25 m2 

je Meter, 

3. Rauchrohren 

a) bis zu einem Meter Länge 

b) für jeden weiteren Meter 

4. Abgasrohren 

je Meter, 

5. Räucheranlagen 

6,20DM 

7,00DM, 

2,35DM, 

2,35DM ' 

1,60DM 

je Quadratmeter der zu kehrenden Fläche, 

6. Lüftungseinrichtungen in Form von Schächten 
oder Leitungen eine Gebühr nach Zeitaufwand. 

(2) Die Gebühr nach Absatz 1 Nr. 1 erhöht sich 
um 75 v. H., wenn der Kamin zum Kehren von innen 
bestiegen wird. 

(3) IFür das Ausbrennen kehrpflichtiger Anla­
gen gemäß § 6 KUO wird die doppelte Kehrgebühr 
nach Absatz 1 erhoben. 2Erfordert das Ausbrennen 
wegen außergewöhnlicher, vom Bezirkskaminkeh­
rermeister nicht zu vertretender Umstände erheb­
lich mehr Zeit als üblich, so ist statt der Gebühr 
nach Satz 1 eine Gebühr nach Zeitaufwand zu ent­
richten. 3 Ausbrennmaterial, das der Bezirkskamin­
kehrermeister stellt, ist gesondert zu vergüten. 
4 Für das Kehren nach dem Ausbrennen wird die 
Gebühr für Kehrarbeiten erhoben. 

(4) Für das Wegschaffen der bei den Kehrarbei­
ten angefallenen Rückstände wird je Kamin eine 
Gebühr von 0,50 DM erhoben. 
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§ 4 

Gebühren für Überprüfungs­
und Meßarbeiten 

(1) Für Überprüfungsarbeiten nach den §§ 3 und 4 
KUO werden folgende Gebühren erhoben: 

Für das Überprüfen von 

1. Abgaskaminen und -kanälen die gleiche Gebühr 
wie für das Kehren von Rauchkaminen und 
-kanälen (§ 3 Abs. 1 Nrn. 1 und 2), 

2. Abgaswegen in Gasfeuerstätten und 
der dazugehörenden Abgasrohre 7,40 DM 
je Gasfeuerstätte, 

3. Abgaswegen in Gas-Kleinwasser-
heizern 3,65 DM 
je Gasfeuerstätte, 

4. Lüftungseinrichtungen 

a) in Form von Schächten oder 
Leitungen 
je Lüftungseinrichtung, 

b) als Verbrennungsluftverbund 
je Verbund, 

7,00 DM 

2,65 DM 

soweit nicht die Gebühr nach Zeitaufwand ge­
mäß Absatz 3 erhoben wird. 

(2) Eine Überprüfungsgebühr für Lüftungsein­
richtungen entfällt, wenn die Anlagen auf Grund 
der Überprüfung gekehrt werden. 

(3) Für folgende Überprüfungsarbeiten wird 
eine Gebühr nach Zeitaufwand erhoben: 

1. Prüfen und Begutachten von Kaminen, Feuer­
stätten und Verbindungsstücken auf ihre Feuer­
sicherheit n~ch § 13 Abs. 1 Nr.4 SchfG, 

2. Prüfen von 

a) Kaminen und Lüftungseinrichtungen nach 
der Fertigstellung des Rohbaues und nach der 
abschließenden Fertigstellung des Gebäudes, 

b) Änderungen in Kaminen 

nach § 13 Abs.2 der Bauaufsichtlichen Verfah­
rensverordnung (BauVerfV) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 22. August 1988 (GVEl 
S. 292, ber. S. 322 und 332, BayRS 2132- 1- 2-1), 

3. Überprüfen von Dunstfängen und -leitungen 
nach § 3 Abs. 1 KÜO, 

4. Überprüfen von Brenmyertfeuerstätten nach § 3 
Abs. 2 Nrn. 1, 2 und 4 KUO. 

. (4) Für das Überprüfen einer dauernd unbenutz­
ten Anlage nach § 4 Nr. 3 KÜO wird eine Gebühr 
wie für das Kehren der Anlage erhoben. 

(5) lDie Gebühren für Messungen nach den 
§§ 14 ff. der Verordnung über Kleinfeuerungsanla­
gen - 1. BlmSch V - in der Fassung des Art. 1 der Ver­
ordnung vom 15 . Juli 1988 (BGEl I S . 1059) betra­
gen: 

1. bei Feuerstätten für flüssige Brennstoffe mit 

a) einer Meßstelle 44,65 DM, 

b) einer Meßstelle über Durch­
gangshöhe 

c) zwei Meßstellen 

64,30 DM, 

78,50 DM, 

2. bei Feuerstätten für feste Brennstoffe, 
bezogen 

a) allein auf staubförmige Emissionen, 
bei einer Meßstelle 103,50 DM, 

b) allein auf CO-Emissionen, 
bei einer Meßstelle 

c) auf staubförmige und 
CO-Emissionen, 
bei einer Meßstelle 

d) auf staubförmige und 
CO-Emission~n, 
bei zwei Meßstellen 

3. bei Feuerstätten für gasförmige 
Brennstoffe mit 

a) einer Meßstelle 

b) einer Meßstelle 
über Durchgangshöhe 

103,50 DM, 

129,40 DM, 

142,40 DM, 

35,85 DM, 

42,70 DM. 

2Die Gebühr für CO-Messungen nach § 3 Abs.2 
Nr.4 KÜO beträgt 6,15 DM. 

(6) 1 Mit den Gebühren nach Absatz 5 ist auch 
das Herstellen einer Kontrollöffnung durch den 
Kaminkehrer abgegolten. 2Die Auslagen für das 
Auswerten der Rauchgasmessungen bei Feuerstät­
ten für feste Brennstoffe sind dem Bezirkskamin­
kehrermeister zu erstatten. 

(7) Für das Wegschaffen etwaiger bei den Über­
prüfungsarbeiten angefallener Rückstände wird je 
Kamin eine Gebühr von 0,50 DM erhoben. . 

§ 5 

Zuschläge, Auslagen 

(1) 1 Für Arbeiten nach § 3 Abs. 1, 2 und 4 oder § 4 
Abs.1, 3, 4, 5 und 7 wird ein Zuschlag in Höhe der 
dort genannten Gebühr erhoben, wenn die Arbeit 

1. trotz Hinweises auf den Zuschlag werktags vor 
6 Uhr oder nach 18 Uhr oder an Samstagen, 
Sonntagen oder gesetzlichen Feiertagen ver­
langt wird, 

2. unter erheblichen Erschwernissen ausgeführt 
wird; Nummer 2 gilt nicht für Arbeiten nach § 4 
Abs.5 dieser Verordnung. 

2Trifft eine Voraussetzung des Satzes 1 Nr. 1 mit 
einer Voraussetzung der Nummer 2 zusammen, so 
wird der Zuschlag zweimal erhoben. 

(2) 1 Ein Zuschlag in Höhe von einem Drittel der 
nach § 3 oder § 4 Abs . 1, 3 und 7 zu entrichtenden 
Gebühr wird erhoben, wenn die Arbeit in einem 
alleinstehenden Gebäude oder einer Gebäude­
gruppe mit höchstens vier Wohngebäuden, mehr 
als 500 Meter vom Rand des nächsten zum Kehrbe­
zirk gehörenden Ortsteils entfernt, ausgeführt 
wird. 2An Stelle dieses Zuschlags werden, wenn 
das Gebäude besonders schwer erreichbar ist (z. B. 
Berggasthof, Alm, Jagdhütte, Forstdiensthütte), 
ein Zuschlag von 12,95 DM für jede angefangene 
Viertelstunde der Wegezeit sowie besondere Ausla­
gen berechnet und, falls mehrere Arbeiten mitein­
ander verbunden werden, anteilig umgelegt. 

(3) 1 Kann die Arbeit nicht zu dem spätestens 
zwei Werktage vorher dem Benutzer der Anlage be­
kanntgewordenen Termin ausgeführt werden, so 
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wird für die zusätzlich zurückzulegende Weg­
strecke neben der Gebühr nach § 3 oder § 4 ein Zu­
schlag von 1,40 DM für jeden vollen Kilometer, min­
destens jedoch von 7,00 DM, erhoben. 2Er wird auf 
mehrere beteiligte Gebührenschuldner anteilig 
umgelegt. 3§ 15 Abs. 3 der 1. BImSchV bleibt unbe­
rührt. 

§ 6 

Berechnung der Zeitaufwandsgebühr, 
Längenberechnung 

(1) lBei der Gebührenberechnung nach Zeitauf­
wand ist der Zeitaufwand des Bezirkskaminkeh­
rermeisters und benötigter Gesellen an der Arbeits­
stelle sowie der Zeitaufwand für das Ausstellen der 
Bescheinigung nach § 13 Abs.2 BauVerfV zu be­
rücksichtigen. 2Der Hin-und Rückweg bleibt außer 
Betracht. 3Die Gebühr nach Zeitaufwand beträgt 
für jede angefangene Viertelstunde 12,95 DM. 

(2) I Längen unter einem Meter sind auf einen 
vollen Meter aufzurunden. 2Bei Längen über einem 
Meter sind Bruchteile unter 50 cm abzurunden, 
Bruchteile ab 50 cm aufzurunden. 

§ 7 

Mehrwertsteuer 

In den Gebühren ist die Mehrwertsteuer nicht 
enthalten. 

§ 8 

Fälligkeit 

1 Die Gebühren, Zuschläge und Auslagen werden 
mit der Beendigung der Arbeit fällig. 2Die Jahres­
grundgebühr wird fällig 
1. bei einmal jährlich anfallender Kehr-/Überprü­

fungsarbeit in einem Gesamtbetrag mit Beendi­
gung der Arbeit, 

2. bei mehr als einmal jährlich anfallender Kehr-/ 
Überprüfungs arbeit in entsprechenden Teilbe­
trägen mit der Beendigung der jeweiligen Arbeit. 

§ 9 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1991 in 
Kraft . 

(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung über die 
Gebühren und Auslagen der Bezirkskaminkehrer­
meister (~ehr- und Überprüfungsgebührenord­
nung - KUGebO) vom 7. Dezember 1988 (GVBl 
S. 464, BayRS 215-2-11-1), geändert durch Verord­
nung vom 1. April 1990 (GVBI S. 110), außer Kraft. 

München, den 16. Dezember 1990 

Bayerisches Staatsministerium des Innern 

Dr. Edmund S t 0 i be r, Staatsminister 
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2030-3-4-3-K 

Siebte Verordnung 
zur Änderung der Verordnung 

über die Bewilligung 
von Teilzeitbeschäftigung und Urlaub 

nach Art. 80a des Bayerischen Beamtengesetzes 
bei Lehrern und Pädagogischen Assistenten · 

im Geschäftsbereich des 
Bayerischen Staatsministeriums 

für Unterricht und Kultus 

Vom 18. Dezember 1990 

Auf Grund des Art. 80a Abs. 6 des Bayerischen 
Beamtengesetzes erlassen die Bayerischen Staats­
ministerien des Innern und für Unterricht, Kultus , 
Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem 
Bayerischen Staatsministerium der Finanzen fol­
gende Verordnung: 

§ 1 

Die Verordnung über die Bewilligung von Teilzei t­
beschäftigung und Urlaub nach Art. 80a des Bayeri­
schen Beamtengesetzes bei Lehrern und Pädagogi­
schen Assistenten im Geschäftsbereich des Bayeri­
schen Staatsministeriums für Unterricht und Kul­
tus in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Au­
gust 1985 (GVBl S . 471, BayRS 2030-3-4- 3- K) , ge­
ändert durch Verordnung vom 18. Februar 1986 
(GVBI S. 45), wird wie folgt geändert: 

§ 6 Satz 2 wird aufgehoben . 

§ 2 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Au­
gust 1990 in Kraft. 

München, den 18. Dezember 1990 

Bayerisches Staatsministerium des Innern 

Dr. Edmund Stoiber, Staatsminister 

Bayerisches Staatsministerium 
für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst 

In Vertretung 

Hermann Lee b, Staatssekretär 
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933-4-1 

Verordnung 
'über die Bestimmung 

der zuständigen Landesbehörde 
nach § 36 Abs. 3 Bundesbahngesetz 

Vom 18. Dezember 1990 

Auf Grund des Art. 12 Abs. 2 des Gesetzes über 
Zuständigkeiten im Verke)'lrswesen vom 28 . Juni 
1990 (GVBl S . 220 , BayRS 921O-1-W), · geändert 
durch das Gesetz zur Überleitung von Zuständig­
keiten auf dem Gebiet des Eisenbahnwesens auf 
das Staatsministerium des 1nnern vom 13. Dezem­
ber 1990 (GVBl S. 511, BayRS 1102- 6- S) , erläßt das 
Bayerische Staatsministerium des 1nnern folgende 
Verordnung: 

§ 1 

Zuständige Anhörungsbehörde für Planfeststel­
lungsverfahren im Sinn des § 36 Abs. 3 des Bundes­
bahngesetzes vom 13 . Dezember 1951 (BGBl I 
S . 955), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. Juni 
1990 (BGBl I S. 1221), ist die für das Vorhaben ört­
lich zuständige Regierung. 

§ 2 

Diese Verprdnung tritt am 1. Januar 1991 in Kraft. 

München , den 18. Dezember 1990 

Bayerisches Staatsministerium des Innern 

Dr. Edmund Stoiber, Staatsminister 
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750-10-W 

Zweite Verordnung 
zur Änderung der Verordnung 

über Feldes- und Förderabgaben 

Vom 20. Dezember 1990 

Auf Grund von § 32 des Bundesberggesetzes und 
§ 3 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung über Zuständig­
keiten zum Vollzug bergrechtlicher Vorschriften 
(BayRS 750-2-W), zuletzt geändert durch Verord­
nung vom 19. Juli 1990 (GVBl S.266), erläßt das 
Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft und 
Verkehr im Einvernehmen mit dem Bayerischen 
Staatsministerium der Finanzen folgende Verord­
nung: 

§ 1 

Die Verordnung über Feldes- und Förderabgaben 
vom 21. April 1987 (GVBl S. 115, BayRS 750-10-W), 
geändert durch Verordnung vom 5. Januar 1989 
(GVBl S. 14), wird wie folgt geändert : 

1. § 12 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

,,(1) Die Förderabgabe für Erdöl beträgt 
vom 1. Januar 1991 bis zum 31. Dezember 1991 
im Gebiet Aitingen fünf v.H. des Marktwerts; 
in den übrigen Gebieten wird der Abgabe­
pflichtige für diese Zeit vQn der Abgabe be­
freit. " . 

b) Absatz 3 Satz 3 erhält folgende Fassung: 

,, 3 Abweichend von den Sätzen 1 und 2 wird in 
den dort genannten Fällen vom 1. Januar 1991 
bis zum 31. Dezember 1991 keine Förderab­
gabe erhoben. " . 

c) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

,,(4) Die Regelungen der Absätze 1, 2 und 3 
Satz 3 verlängern sich jeweils um ein Jahr, 

wenn nicht mit Wirkung vom 1. Januar des 
folgenden Jahres etwas anderes bestimmt 
wird.". 

2. § 16 wird wie folgt geändert : 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

,, (1) Die Förderabgabe für Naturgas be­
trägt vom 1. Januar 1991 bis zum 31. Dezember 
1991 fünf v.H . des Bemessungsmaßstabs. ". 

b) Absatz 3 Satz 3 erhält folgende Fassung: 

,, 3 Abweichend von den Sätzen 1 und 2 wird in 
den dort genannten Fällen vom 1. Januar 1991 
bis zum 31. Dezember 1991 keine Förderab­
gabe erhoben." . 

c) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

,, (4) Die Regelungen der Absätze 1, 2 und 3 
Satz 3 verlängern sich jeweils um ein Jahr, 
wenn nicht mit Wirkung vom 1. Januar des fol­
genden Jahres etwas anderes bestimmt wird." . 

§ 2 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1991 in Kraft . 

München , den 20 . Dezember 1990 

Bayerisches Staatsministerium 
für Wirtschaft und Verkehr 

Dr. h. c. August R. La n g , Staatsminister 
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7902-21- E 

Bekanntmachung 
über die Aufstellung 

des Waldfunktionsplans 
für den Regierungsbezirk Unterfranken, 

Thilabschnitt Würzburg 

Vom 7. De~ember 1990 

1. 
Auf Grund von Art. 6 Satz 1 des Waldgesetzes für 

Bayern - BayWaldG - (BayRS 7902-1-E) und 
Art . 15 und 16 des Bayerischen Landesplanungsge­
setzes - BayLplG - (BayRS 230-1-U) hat die Ober­
forstdirektion Würzburg im Einvernehmen mit der 
Regierung von Unterfranken den Waldfunktions­
plan für den Regierungsbezirk Unterfranken, Teil­
abschnitt Würzburg, als fachlichen Plan gemäß 
Art. 15 BayLplG aufgestellt . 

11. 
Der fachliche Geltungsbereich des Plans bezieht 

sich auf die Erhaltung des Waldes und dessen nach­
haltige, funktionsgerechte Behandlung. Der Plan 
trifft Aussagen über 

- Erhaltung und Mehrung der Waldfläche 

- Sicherung und Verbesserung der Nutzfunktio-
nen des Waldes 

Sicherung und Verbesserung der Schutzfunktio­
nen des Waldes 

Sicherung und Verbesserung der Erholungsfunk­
tion des Waldes 

Sicherung und Verbesserung der Sonderfunktio­
nen des Waldes 

Schutz der freilebenden Tierwelt einschließlich 
Wildbestandsregulierung und Jagd. 

Der räumliche Geltungsbereich des Teilabschnitts 
Würzburg umfaßt die Region ;2 Würzburg (Verord­
nung über das Landesentwicklungsprogramm Bay­
ern vom 3. Mai 1984, GVBl S.121, ber. S. 337, BayRS 
230- 1- 5-U, Anlage zu § 1, Teil A II 7 Anhang 5). 

II1. 
Der Teilabschnitt des Waldfunktionsplans ist bei 

den Landratsämtern Würzburg, Main-Spessart 
und Kitzingen sowie bei der kreisfreien Stadt 
Würzburg zur Einsichtnahme ab 2. Januar 1991 
ausgelegt. Die Auslegezeiten richten sich nach den 
jeweils festgelegten Zeiten für den Parteiverkehr. 

IV. 
Die Ziele des Waldfunktionsplans sind gemäß § 5 

Abs.4 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 des Raumord­
nungsgesetzes von den Behörden des Bundes und 
der Länder, den Gemeinden und Gemeindeverbän­
den, den öffentlichen Planungsträgern sowie im 
Rahmen der ihnen obliegenden Aufgaben von den 
bundesunmittelbaren und den der Aufsicht des 
Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten 
und Stiftungen des öffentlichen Rechts bei Planun­
gen und allen sonstigen Maßnahmen, durch die 
Grund und Boden in Anspruch genommen oder die 
räumliche Entwicklung eines Gebiets beeinflußt 
wird, zu beachten. 

v. 
Der Teilabschnitt Würzburg des Waldfunktions­

plans tritt am 2. Januar 1991 in Kraft . 

München, den 7. Dezember 1990 

Bayerisches Staatsministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

Hans Mau r er, S taa tsminister 
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